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Hinweis
Erlöschen BE

• Die pptx stellt lediglich die persönliche Meinung des Autors
dar und nicht –auch nicht teilweise- die Meinung der Hoch-
schule für Polizei […] NRW oder einer Polizeibehörde. Die
pptx erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
stellt keine Musterlösung dar.

• Für eine Rechtsberatung iSe umfassenden Einzelfallprüfung ist
weiterhin ein professioneller Rechtsbeistand unabdingbar.
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Überblick
Erlöschen BE
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Normtext
Erlöschen BE

• Kfz und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb
gesetzt werden sollen, müssen von der zuständigen Behörde
(Zulassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sein.

• Ein Kfz und seine Anhänger dürfen […] nur in Betrieb gesetzt
werden, wenn sie zum Verkehr zugelassen sind.

§ 1 S. 1 StVG

§ 3 S. 1 FZV



§ 1 I Satz 2 StVG; § 3 I Satz 3 FZV

Bernd Huppertz
5

Normtext
Erlöschen BE

• Die Zulassung erfolgt auf Antrag […] durch Zuteilung eines
amtlichen Kennzeichens.

• Die Zulassung erfolgt durch Zuteilung eines Kennzeichens,
Abstempelung der Kennzeichenschilder und Ausfertigung
einer Zulassungsbescheinigung.
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Normtext
Erlöschen BE

• Zulassungsvoraussetzung

• Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn das
Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht […] und
eine Kfz-Haftpflichtversicherung besteht.

§ 3 Satz 2 FZV



§ 3 I Satz 2 FZV
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Zulassung
Erlöschen BE

• Zulassungsvoraussetzung

• Typgenehmigung
• EU – Typgenehmigung
• Nationale Typgenehmigung (Betriebserlaubnis)
• Einzelgenehmigung
• COC

• Zulassungsbescheinigung II
• Kfz - Haftpflichtversicherung



Bernd Huppertz
8

Zulassung
Erlöschen BE

• Definition

• Die Typgenehmigung ist die behördliche Bestätigung,
dass der zur Prüfung vorgestellte Typ eines Fahrzeugs,
eines Systems, eines Bauteils oder einer selbst-
ständigen technischen Einheit den geltenden Bau-
vorschriften entspricht.

§ 2 Nr. 5 FZV
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Zulassung
Erlöschen BE

• Zulassungsbescheinigung Teil II
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Erlöschen BE
Zulassung
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Zulassung
Erlöschen BE

• Versicherungsbestätigung (eVB-Nummer)
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Zulassung
Erlöschen BE

• Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht
ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen
Außerbetriebsetzung wirksam.

• Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch
die …

§ 19 II Satz 1 StVZO

§ 19 II Satz 2 StVZO

1. Fahrzeugart geändert wird

2. eine Gefährdung zu erwarten ist

3. Abgas- u. Geräuschverhalten verschlechtert wird



§ 3 I S. 2 FZV
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Zulassung
Erlöschen BE

• Betriebserlaubnis vs. Zulassung
• Die Betriebserlaubnis wird unbefristet erteilt. Sie

bleibt grundsätzlich über das gesamte Leben des Fahr-
zeugs bestehen, ob es nun zugelassen ist oder nicht.

• Das Erlöschen der Betriebserlaubnis lässt die
Zulassung unberührt.

Derpa in:
Hentschel/König,
Rn. 5 zu § 19 StVZO

Derpa in:
Hentschel/König, Rn. 14 zu § 19 StVZO;
Wiss. Dienst des Bundestages, 
WD 7-3000-008-18
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Zulassung
Erlöschen BE

• Betriebserlaubnis vs. Zulassung
• Lag bei Zulassung eines Fahrzeugs eine gültige

Betriebserlaubnis vor und erlischt diese später, führt
dies nicht zur Unwirksamkeit der Zulassung.

• Es bleibt allein die Möglichkeit einer Betriebs-
untersagung nach § 5 FZV, da das Fahrzeug nicht mehr
vorschriftsmäßig ist.

Rebler in:
Bachmeier/Müller/Rebler,
Rn. 60 zu § 19 StVZO;
Huppertz PVT 2007, 146



§ 19 II Satz 2 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE

1.
Fahrzeugart

2.
Gefährdung

3.
Abgas- u. 
Geräusch

nachträgliche

vorsätzliche

Änderung



• Das Erlöschen der Betriebserlaubnis kann nur durch
willentlich auf Änderung gerichtetes Tun erreicht
werden.

• Hinzufügen, Entfernen, Verändern

• Verschleiß, Reparatur oder Defekt führen nicht zum
Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Änderung

§ 19 II Satz 2 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE



• Eine Änderung der Fahrzeugart liegt vor, wenn das
Fahrzeug so geändert wird, dass die für die
ursprüngliche Fahrzeugart maßgeblichen Merkmale
nicht mehr gegeben sind.

1.
Fahrzeugart

§ 19 II Satz 2 Nr. 1 StVZO

Bernd Huppertz
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3 Alternativen
Erlöschen BE

KBA (Hrsg.), Verzeichnis zur 
Systematisierung von Fahrzeugen;
Anlage XXIX StVZO



• Umbau:

• Pkw / Lkw → Wohnmobil
• Pkw → Lkw
• Lkw → SAM

1.
Fahrzeugart

§ 19 II Satz 2 Nr. 1 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE

KBA (Hrsg.), Verzeichnis zur 
Systematisierung von Fahrzeugen;
Anlage XXIX StVZO



1.
Fahrzeugart

§ 19 II Satz 2 Nr. 1 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE



• Beim Tuning, insbesondere im Zweiradbereich, muss
das Zweirad neu klassifiziert werden:

• Pedelec → E-Bike → Kleinkraftrad
• Mofa25 → Kleinkraftrad → Leichtkraftrad
• entdrosseln eines Motorrades

1.
Fahrzeugart

§ 19 II Satz 2 Nr. 1 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE

KBA (Hrsg.), Verzeichnis zur 
Systematisierung von Fahrzeugen;
Anlage XXIX StVZO



• Keine Änderung der Fahrzeugart liegt vor:

• Mofa25 → Kleinkraftrad

• Mofas sind geschwindigkeitsreduzierte
Kleinkrafträder der Fahrzeugklasse L1e.

• Beim Tuning auf eine bbH 45 km/h
bleibt es immer noch ein Kleinkraftrad.

1.
Fahrzeugart

§ 19 II Satz 2 Nr. 1 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE



• Gefährdung ist eine durch Tatsachen begründete
Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden eintreten kann,
zB wenn für die Verkehrssicherheit wesentliche Eigen-
schaften und Merkmale eines Fahrzeugs tatsächlich
und direkt so beeinflusst werden, dass das in den Bau-
und Betriebsvorschriften festgeschriebene Niveau der
unvermeidbaren Gefährdung überschritten wird.

2.
Gefährdung

§ 19 II Satz 2 Nr. 2 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE



§ 19 II Satz 2 Nr. 2 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE

• Im Einzelfall ist nicht entscheidend, ob eine
Gefährdung tatsächlich eingetreten ist oder nicht.

• Maßgeblich ist, ob eine Änderung an Fahrzeugteilen
vorgenommen worden ist, durch die eine Gefährdung
„etwas konkreter zu erwarten ist“.

Amtl. Begr. VkBl. 1994, 249
BGH NJW 2020, 1287
OLG Düsseldorf NZV 1996, 249
OLG Köln NZV 1997, 283
VGH Mannheim VRS 121 (2011), 363

2.
Gefährdung



• Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn durch Änderung das
Abgas- oder Geräuschverhalten des Fahrzeugs ver-
schlechtert wird.

• Änderungen, durch die eine Verschlechterung des Abgas-
oder Geräuschverhaltens eintritt, sind solche, die infolge
baulicher Änderungen oder geänderter Einstellung von
Teilen zu einer höheren als der zulässigen Emission
führen.

3.
Abgas- u. 
Geräusch

§ 19 II Satz 2 Nr. 3 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE



§ 19 II Satz 2 Nr. 3 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE

• Eine Verschlechterung des Geräuschverhaltens liegt
dann vor, wenn durch die Änderung die Geräusch-
werte aus der Betriebserlaubnis überschritten werden.

3.
Abgas- u. 
Geräusch
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3 Alternativen
Erlöschen BE

§ 19 II Satz 2 Nr. 3 StVZO

3.
Abgas- u. 
Geräusch



§ 19 II Satz 2 StVZO
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3 Alternativen
Erlöschen BE

• Werden an einem Fahrzeug Änderungen iSd § 19 II Satz 2
StVZO vorgenommen, erlischt die Betriebserlaubnis von
Gesetzes wegen, ohne dass dies durch einen Verwaltungsakt
festgestellt werden muss.

Wisenschaftlicher Dienst 
des Bundestages
WD 7-3000-008-18



§ 19 III StVZO
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Ausnahmen
Erlöschen BE

• Abweichend von § 19 II Satz 2 StVZO erlischt die Betriebs-
erlaubnis des Fahrzeugs jedoch nicht, wenn bei Änderungen
durch Ein- oder Anbau von Teilen

1. die Wirksamkeit der BE nicht von der Änderungs-
abnahme abhängig gemacht worden ist oder

2. Einschränkungen oder Einbauanweisungen beachtet
sind oder

3. eine etwaige Änderungsabnahme durchgeführt und
bestätigt worden ist oder

4. ein Gutachten vorliegt.



§ 19 III StVZO
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Ausnahmen
Erlöschen BE

• „Abweichend“ [in § 19 III Satz 1 StVZO] bedeutet, dass § 19 II
Satz 2 StVZO in den speziellen Fällen nicht anwendbar ist,
obwohl die Grundvoraussetzungen für eine Anwendung
gegeben sind oder gegeben sein müssen.

• § 19 III Satz 1 StVZO stellt eine Ausnahme von § 19 II Satz 2
dar.

Rebler in:
Bachmeier/Müller/Rebler
Rn. 44 zu § 19 StVZO

Derpa in:
Hentschel/König,
Rn. 10b zu § 19 StVZO



§ 19 III StVZO
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Rückausnahmen
Erlöschen BE

• Nach § 19 III Satz 2 StVZO greift diese Ausnahme jedoch nicht
ein, wenn die in der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmi-
gung oder der Genehmigung aufgeführten Einschränkungen
oder Einbauanweisungen nicht eingehalten werden.

• § 19 III Satz 2 StVZO ist die Rückausnahme von § 19 III Satz 1
StVZO.

Derpa in:
Hentschel/König,
Rn. 10b zu § 19 StVZO



§ 19 III StVZO
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Rückausnahmen
Erlöschen BE

Grundtatbestand
§ 19 II Satz 2 

Ausnahme
§ 19 III Satz 1

Rückausnahme
§ 19 III Satz 2

OWi
§ 19 V 



§ 19 III Satz 2 StVZO
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Rückausnahmen
Erlöschen BE

• Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt also, wenn

• die etwaige Änderungsabnahme nicht durchgeführt
und bestätigt worden ist oder

• Einschränkungen oder Einbauanweisungen nicht
beachtet sind oder

• das geforderte Gutachten nicht vorliegt.

Derpa in:
Hentschel/König,
Rn. 10b zu § 19 StVZO



§ 19 III Satz 2 StVZO
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Rückausnahmen
Erlöschen BE

• Wenn § 19 III Satz 2 StVZO zutrifft, die Einschränkungen und
Einbauanweisungen also nicht beachtet worden sind, kann
sich der Betroffene nicht mehr auf die Ausnahme nach § 19 III
Satz 1 StVZO berufen.

• Werden Einschränkungen oder Einbauanweisungen nicht
eingehalten, führt dies rechtlich zum Eintritt einer
auflösenden Bedingung und ein Verwaltungsakt
«Betriebserlaubnis» usw. erlischt – der Tatbestand des § 19
III Satz 1 StVZO ist nicht mehr gegeben.

Derpa in:
Hentschel/König,
Rn. 10b zu § 19 StVZO

Rebler in:
Bachmeier/Müller/Rebler
Rn. 44 zu § 19 StVZO
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Erlöschen BE

Rechtsfolgen
! ? !
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Rechtsfolgen
Erlöschen BE

• Ist die Betriebserlaubnis […] erloschen, so darf das Fahrzeug
nicht auf öffentlichen Straßen in Betrieb genommen werden.

• Ist die Betriebserlaubnis nach § 19 II Satz 2 StVZO erloschen,
dürfen nur solche Fahrten durchgeführt werden, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Erlangung einer
neuen Betriebserlaubnis stehen.

§ 19 V Satz 1 StVZO
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Rechtsfolgen
Erlöschen BE

• Erlöschen der Betriebserlaubnis iSd § 19 II Satz 2 StVZO

• Verstoß gegen § 19 V StVZO
• OWi entgegen § 69a II Nr. 1a StVZO
• BKatV

• Nur bei wesentlicher Beeinträchtigung der
Verkehrssicherheit

• Nr. 189a (Halter)
• Nr. 241a (Fahrer)

Huppertz DAR 2012, 541
Huppertz PVT 2012, 280



Bernd Huppertz
37

Rechtsfolgen
Erlöschen BE

• Zulassungsfreie Fahrzeuge dürfen nur in Betrieb gesetzt
werden, wenn sie über eine Betriebserlaubnis verfügen.

• Verstoß gegen § 4 I FZV
• OWi entgegen § 77 Nr. 1 FZV
• BKatV

• Nr. 175
• TBNR

• 804600 (Fahrer: 70,- €)
• 804512 (Halter: 70,- €)
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Rechtsfolgen
Erlöschen BE

• Besteht Anlass zur Annahme, dass die Betriebserlaubnis
erloschen ist, kann die Verwaltungsbehörde zur Vorbereitung
einer Entscheidung

1. die Beibringung eines Gutachtens eines a.a.S.o.P. […]
darüber, ob das Fahrzeug den Vorschriften dieser
Verordnung entspricht oder

2. die Vorführung des Fahrzeugs
anordnen und wenn nötig mehrere solcher Anordnungen
treffen.

§ 19 II Satz 7 StVZO
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Rechtsfolgen
Erlöschen BE

• Gefahrenverdacht
• Die Zulassungsbehörde muss über Anhaltspunkte

verfügen, die auf eine Gefahr hindeuten, diese aber bei
verständiger Würdigung der Sachlage noch nicht
genügen, um ein Urteil darüber zu abzugeben, ob ein
Schadentatsächlich eintreten wird oder jedenfalls mit
der für das Vorliegen einer Gefahr bereits ausreichenden
hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

• Das wird idR nur dann der Fall sein, wenn konkrete
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Änderungen
vorgenommen worden sind.

Rebler in:
Bachmeier/Müller/Rebler,
Rn. 50 zu § 19 StVZO
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Rechtsfolgen
Erlöschen BE

• Gefahrerforschungseingriff
• Darunter sind mit Belastung von Personen verbundene

vorläufige Maßnahmen zu verstehen, die nicht
unmittelbar der Gefahrenbeseitigung dienen, sondern
der weiteren Erforschung des Sachverhalts und der
Vorbereitung von endgültigen Abwehrmaßnahmen.

• Es handelt sich um spezialgesetzlich normierte Gefahr-
erforschungseingriffe, die einer Betriebsuntersagung
oder –beschränkung nach § 5 FZV vorausgehen.

Rebler in:
Bachmeier/Müller/Rebler,
Rn. 51 zu § 19 StVZO



§ 19 III Satz 2 StVZO
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Literatur
Erlöschen BE
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz
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